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1 EINLEITUNG

1.1 Planungserfordernis

Die Gemeinde Selfkant stellt aufgrund der Grenzlage zu den Niederlanden, der guten Verkehrsanbin-
dung an sie und an in Deutschland liegende Oberzentren sowie der natürlich geprägten Landschaften
einen attraktiven Wohnstandort dar. Dies zeigt sich auch in der positiven Bevölkerungsentwicklung.
Nach Zählungen des Einwohnermeldeamts liegt die Einwohnerzahl der Gemeinde aktuell bei ca. 11.181
Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand Mai 2023). Eine Wohnungsmarkstudie für den Kreis Heins-
berg prognostiziert von 2015 bis 2030 einen Bevölkerungszuwachs von 14 % auf 10.925 Einwohner
(InWIS Forschung & Beratung GmbH, 2019). Diese Prognose übertraf die Gemeinde Selfkant bereits
im Jahr 2023. Dies verdeutlicht die hohe Nachfrage nach Wohnbauland in der Gemeinde. Aktuelle
Hochrechnungen aus dem Entwurf zur Neuaufstellung des Regionalplans der Bezirksregierung Köln
ergeben für die Gemeinde Selfkant einen Gesamtbedarf an 24 ha zusätzlicher Wohn- und Mischbau-
fläche bis zum Jahr 2040 (Bezirksregierung Köln, 2021 a).

Die Gemeinde Selfkant beabsichtigt daher die zusätzliche Schaffung von Wohnbauland. „Im Sinne der
Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung und zur Verwirklichung der landesplanerisch an-
gestrebten Schwerpunktbildung soll sich die Siedlungsentwicklung der Gemeinden auf den Flächen
vollziehen, die im GEP als Siedlungsbereiche dargestellt sind“ (Bezirksregierung Köln, 2016 b). Auch
der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) legt im Ziel 2-3 „Siedlungsraum und
Freiraum“ fest, dass sich die Siedlungsentwicklung überwiegend in den regionalplanerisch festgeleg-
ten Siedlungsbereichen vollziehen soll (MWIDE NRW, 2019). Im Rahmen der Neuaufstellung des Regi-
onalplans Köln wurden die Festlegungen von Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) auf der Grund-
lage der aktuellen Bedarfsermittlungen sowie der erfolgten Kommunalgespräche neu geprüft. Folg-
lich sollen zukünftig nicht nur die Ortslage Tüddern, sondern auch der Bereich um die Ortslagen
Höngen/Heilder als ASB festgelegt werden. Der hohe Bedarf an Wohnbauflächen soll vorwiegend
über die Siedlungsentwicklung in den Ortslagen Tüddern und Höngen/Heilder gedeckt werden.

Die zuletzt in der Ortslage Höngen entwickelten Baugebiete „Biesener Feld II“ und „Biesener Feld III“
sind bereits komplett vermarktet, was die erhöhte Nachfrage nach Wohnbauland verdeutlicht. Der
Flächenbedarf für diese siedlungsräumliche Nutzung kann im Ortsteil Höngen nicht gleichwertig ge-
deckt werden. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Baulücken im Ortsteil ist gering und kann die
bestehende Nachfrage nicht kompensieren. Die bestehenden Baulücken stehen dem Markt zudem
nicht zur Verfügung. Insgesamt ist in der Ortslage Höngen ein geringes Innenentwicklungspotenzial
vorzufinden. Somit ist eine Inanspruchnahme von Flächen in direktem Siedlungszusammenhang not-
wendig.

Aus städtebaulichen Gründen bietet sich eine Entwicklung der verfahrensgegenständlichen Fläche
besonders an. Der nördlich verlaufende „Biesener Weg“ und die südlich verlaufende Straße „An Dilia“
stellen hierbei bereits heute eine mögliche Anbindung an die verfahrensgegenständliche Fläche dar,
die an anderer Stelle erst geschaffen werden müssten. Insofern trägt der gewählte Standort zur Ver-
meidung von Eingriffen bei.

Gemäß dem bestehenden Planungsrecht ist die Umsetzung des geplanten Vorhabens nicht möglich.
Der Flächennutzungsplan stellt die Fläche als „Flächen für die Landwirtschaft“ dar. Ein Bebauungsplan
besteht nicht. Aufgrund ihrer Größe und ihres Zuschnitts ist die Fläche als Außenbereich gemäß § 35
BauGB zu bewerten. In diesem Zusammenhang ist die Umsetzung des Vorhabens an die Änderung
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des Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung eines Bebauungsplans gebunden. Es besteht ein Pla-
nungserfordernis gemäß § 1 Abs. 3 BauGB.

1.2 Planungsziel

Das Ziel der Planung ist zunächst die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die
Entwicklung eines Baugebiets durch die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans. Weitere wesentliche Planungsziele bestehen in der Wahrung gesunder Wohn-
verhältnisse und der Ausbildung eines städtebaulich geordneten Landschaftsrands sowie eines har-
monischen Übergangs zu den bestehenden Siedlungs- und Freiraumstrukturen. Ein weiteres Pla-
nungsziel ist die Schaffung eines attraktiven Wohnflächenangebots für die zukünftige Entwicklung der
Gemeinde.

1.3 Planverfahren

Um das Verfahren zu beschleunigen, sollen die Flächennutzungsplanänderung Nr. 32 „Hinter Dilia“
und die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 60 „Hinter Dilia“ im Parallelverfahren erfolgen. Es wird
beabsichtigt, das Bauleitplanverfahren im Normalverfahren mit frühzeitiger Beteiligung und Veröf-
fentlichung sowie der Erstellung eines Umweltberichts durchzuführen.

Die Aufstellung im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB ist nicht möglich, da es sich nicht um
die Änderung oder Ergänzung eines bestehenden Bebauungsplans handelt und der Zulässigkeitsmaß-
stab durch die Festsetzungen des Bebauungsplans voraussichtlich erheblich geändert wird. Ein be-
schleunigtes Verfahren gemäß § 13a BauGB entfällt, da es sich nicht um eine Innenentwicklung han-
delt.

1.4 Beschreibung des Plangebiets

Abbildung 1: Luftbild mit Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs (gelbe Linie), genordet (Land NRW, 2023)
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Der räumliche Geltungsbereich der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung befindet sich am
nordwestlichen Rand der Ortslage Höngen und umfasst eine Fläche von ca. 1,96 ha. Derzeit wird das
Plangebiet überwiegend ackerbaulich genutzt. Im Zentrum verläuft ein Wirtschaftsweg von Osten
nach Westen durch das Plangebiet. Im Umfeld bestehen unterschiedliche Nutzungen. Nördlich der
Plangebietsflächen befinden sich der Klosterpfad sowie straßenbegleitende Gehölzbepflanzungen.
Dahinter sowie im Süden und im Westen des Plangebiets schließt sich die ackerbaulich genutzte freie
Landschaft an. Im Osten befindet sich der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 53 „Biesener
Feld III“. Das Wohngebiet wird anders als im Luftbild dargestellt derzeit bebaut.

1.5 Standortalternativen

Das Planungsziel ist zunächst die Schaffung von Wohnbauland. Aufgrund des akuten Bedarfs an Bau-
land wird eine zeitnahe Umsetzung angestrebt. Ferner soll sich das Baugebiet städtebaulich gut in die
Ortslage einfügen und diese abrunden. Vor diesem Hintergrund ergeben sich gegenüber den verfah-
rensgegenständlichen Flächen mögliche Standortalternativen, die in der folgenden Abbildung zusam-
mengefasst werden.

Abbildung 2: Standortalternativen (grüne Linie = Plangebiet, orange Linien = Standortalternativen, gelbe Linien = anderweitig bean-
spruchte Flächen), genordet (Land NRW, 2023)

Die Potenzialfläche 1 befindet sich im Norden der Ortslage Höngen. Sie grenzt im Süden und im Osten
an die Siedlungsstrukturen der Ortschaft. Im Norden grenzt jedoch der Auebereich des Saeffeler
Bachs mitsamt ausgeprägter Gehölzstrukturen an die Fläche. Zudem wird die Potenzialfläche 1 so-
wohl vom Naturschutzgebiet HS-011 „Höngener und Saeffeler Bruch“ als auch vom Landschafts-
schutzgebiet LSG-4901-0005 „Saeffelbachtal“ überlagert. Somit wäre eine wohnbauliche Nutzung
voraussichtlich mit erheblicheren Beeinträchtigungen des Naturhaushalts verbunden.

Die Potenzialfläche 2 befindet sich bereits im Geltungsbereich des 1988 rechtskräftig gewordenen
Bebauungsplans Nr. 11 „Höngen/An Dilia“ und könnte theoretisch bebaut werden. Allerdings steht die
Fläche dem Markt kurzfristig nicht zur Verfügung, sodass sie für die Deckung des vorhandenen Be-
darfs nicht geeignet ist.
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Die Flächen 3 und 4 befinden sich im Osten der Ortslage Höngen. Sie eignen sich im Hinblick auf ihre
Größe zur Deckung des Bedarfs. Jedoch befindet sich im unmittelbaren Umfeld der Flächen der neu
entstandene Sportpark Höngen. Im Umfeld des Sportparks ist mit erhöhten Lärmemissionen zu rech-
nen. Zudem befindet sich auf der Parzelle 556 eine landwirtschaftliche Mehrzweckhalle, die als Ma-
schinenhalle und Kartoffellagerhalle genutzt wird. Von ihr gehen ebenfalls erhöhte Lärmemissionen
aus. Eine Wohnbebauung an dieser Stelle wäre nur mit einem erheblich größeren Aufwand möglich.
Aus diesem Grund soll die weitere Entwicklung des Orts auf den westlichen Bereich konzentriert
werden. Im Entwurf zur Neuaufstellung des Regionalplans (Stand November 2021) wurden Fläche 3
und 4 nicht als Allgemeiner Siedlungsbereich festgelegt. die Planfläche im Westen hingegen schon.
Dies zeigt, dass auch auf der Ebene der Regionalplanung die Siedlungsentwicklung des Orts in Rich-
tung Westen erkannt wurde.

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte ist die verfahrensgegenständliche Fläche vor den zur Verfü-
gung stehenden Standortalternativen zu bevorzugen.

2 PLANUNGSRECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

2.1 Regionalplan

Am 21. März 2024 hat das OVG NRW (11 D 133/20.NE) geurteilt, dass insbesondere auch die Ziele 2-3
„Siedlungsraum und Freiraum“ und 2-4 „Entwicklung der Ortsteile im Freiraum“ der 1. Änderung des
LEP NRW keine Wirksamkeit entfalten.

Gemäß Schreiben der Bezirksregierung Köln vom 6. Mai 2024 ist davon auszugehen, dass die Auswir-
kungen des Urteils auf den Regionalplan Köln so evident sind, dass das Verfahren zur Neuaufstellung
nicht wie geplant fortgeführt werden kann. Ferner wurde mit Schreiben vom 8. Juli 2024 mitgeteilt,
dass sich der Regionalrat voraussichtlich in seiner Sitzung am 11. Oktober 2024 mit dem Aufstellungs-
beschluss für den 2. Planentwurf befassen wird. Die öffentliche Auslegung wird sich kurzfristig daran
anschließen. Aktuell ist der Zeitraum vom 15. Oktober bis 15. November 2024 vorgesehen, der genaue
Zeitraum wird öffentlich bekannt gemacht.

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen, weist das Plangebiet
vollständig als „Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich“ (AFAB) aus. Die AFAB umfassen auch Sied-
lungen und Verkehrswege unterhalb der regionalbedeutsamen Darstellungsschwelle. Eine gewisse
Bautätigkeit im Rahmen der Eigenentwicklung ist hier zulässig. Zusätzlich wird das Plangebiet von ei-
nem Bereich für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung (BSLE) entlang des
Saeffeler Baches überlagert. Dieser BSLE wird jedoch durch den Landschaftsplan und dessen fest-
gesetzte Natur- und Landschaftsschutzgebiete konkretisiert. Diese Schutzgebiete sind im Flächen-
nutzungsplan nachrichtlich übernommen und werden von der geplanten Aufstellung des Bebauungs-
plans nicht beeinträchtigt.
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Abbildung 3: RP Region Aachen mit Markierung des räumlichen Geltungsbereichs (grünes Oval), o. M. (Bezirksregierung Köln, 2016 a)

Im Rahmen des Entwurfs zur Neuaufstellung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Köln ist zu-
dem geplant, den Bereich um die Ortslage Höngen/Heilder ebenfalls als ASB festzulegen. Somit ste-
hen die Ziele des Regionalplans der Planung insgesamt nicht entgegen.

Abbildung 4: Neuaufstellung RP Region Aachen mit Markierung des räumlichen Geltungsbereichs (grünes Oval), genordet
(Bezirksregierung Köln, 2021 b)
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2.2 Flächennutzungsplan

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Selfkant stellt den Geltungsbereich als „Flä-
chen für die Landwirtschaft“ dar. Um den geplanten Bebauungsplan i. S. d. § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB
aus dem Flächennutzungsplan entwickeln zu können, muss die Darstellung des Flächennutzungsplans
zu „Wohnbauflächen“ geändert werden.

2.3 Naturschutzfachliche Schutzgebiete

Naturschutzfachliche Schutzgebiete ergeben sich aus den §§ 21 und 23 bis 36 BNatSchG. Demnach
sind der Biotopverbund bzw. die Biotopvernetzung (§ 21 BNatSchG), Naturschutzgebiete (§ 23
BNatSchG), Nationalparke oder Nationale Naturmonumente (§ 24 BNatSchG), Biosphärenreservate
(§ 25 BNatSchG), Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG), Naturparke (§ 27 BNatSchG), Natur-
denkmäler (§ 28 BNatSchG), geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG), gesetzlich ge-
schützte Biotope (§ 30 BNatSchG) und Natura-2000-Gebiete (§§ 31 bis 36 BNatSchG) bei der Planung
und Umsetzung von Vorhaben auf eine mögliche Betroffenheit zu untersuchen.

Form und Verfahren der Unterschutzstellung richten sich nach Landesrecht (vgl. § 22 Abs. 2
BNatSchG). Demnach werden Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler und
geschützte Landschaftsbestandteile in den Landschaftsplänen der Kreise und kreisfreien Städte fest-
gesetzt (vgl. § 7 LNatSchG).

Abbildung 5: Auszug aus dem Landschaftsplan II/5 „Selfkant“ mit Abgrenzung des Plangebiets (grüne Linie), o. M. (Kreis Heinsberg, 2008)

Das Plangebiet liegt im räumlichen Geltungsbereich des Landschaftsplans II/5 „Selfkant“. Dieser setzt
für das Plangebiet das Entwicklungsziel 2 „Anreicherung einer Landschaft mit naturnahen Lebens-
räumen und mit gliedernden und belebenden Elementen“ fest. Elemente einer reich oder vielfältig
ausgestatteten Landschaft sind im Plangebiet selbst nicht vorhanden, sodass ein diesbezüglicher Er-
halt vorliegend nicht einschlägig ist. Eine Anreicherung der Landschaft kann auf der nachgelagerten
Planungsebene grundsätzlich in Form von grünordnerischen Festsetzungen erfolgen. Diese können
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zugleich zum Ausgleich von planbedingten Eingriffen beitragen. Unter Berücksichtigung dieser As-
pekte sind keine planbedingten Konflikte mit den Festsetzungen des Landschaftsplans ersichtlich, die
nicht im Rahmen der Bauleitplanung bewältigt werden könnten.

Für die Beurteilung der Betroffenheit des Biotopverbunds bzw. der Biotopvernetzung sowie von
Nationalparken oder Nationalen Naturmonumenten, Biosphärenreservaten, Naturparken, gesetzlich
geschützten Biotopen und Natura-2000-Gebieten wird auf den Dienst „NRW Umweltdaten vor Ort“
zurückgegriffen (MUNV NRW, 2023 a). Eine Überlagerung mit entsprechenden Gebieten besteht laut
diesem nicht.

Beeinträchtigungen durch Nutzungsänderungen im weiteren Umfeld sind nach aktuellem Kenntnis-
stand allenfalls in Bezug auf Natura-2000-Gebiete ersichtlich. Beim nächstgelegenen Natura-2000-
Gebiet handelt es sich um das FFH-Gebiet „Teverener Heide“, das sich ca. 9 km südöstlich des Plan-
gebiets befindet. „Von einer erheblichen Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten durch in Flä-
chennutzungsplänen darzustellende Bauflächen im Sinne des § 1 Abs. 1 BauNVO/§ 5 Abs. 2 BauGB
und in Bebauungsplänen auszuweisende Baugebiete im Sinne des § 1 Abs. 2 BauNVO/§ 9 Abs. 1 BauGB
kann bei Einhaltung eines Mindestabstands von 300 m zu den Gebieten in der Regel nicht ausgegan-
gen werden“ (MKULNV NRW, 2016). Somit ist eine direkte Beeinträchtigung nicht zu erwarten. Zudem
lässt das Planvorhaben keine Auswirkungen, wie z. B. eine erhebliche Veränderung der Grundwasser-
neubildungsrate oder einen erheblichen Schadstoffausstoß, erwarten, die zu der Annahme führen
könnten, dass mit einer mittelbaren Beeinträchtigung zu rechnen bzw. der Regeluntersuchungsab-
stand zu erhöhen sei.

Ferner sind Natura-2000-Gebiete empfindlich gegenüber Eingriffen in verbindende Flugkorridore,
z. B. durch Beeinträchtigungen von Trittsteinbiotopen und Rastplätzen, oder gegenüber Vorhaben
mit Barrierewirkung. Zahlreiche weitere Natura-2000-Gebiete befinden sich in den Niederlanden, im
Bereich der Städte Maastricht und Roermond. Das Plangebiet befindet sich zwischen diesen Gebie-
ten, sodass die Lage in einem verbindenden Korridor nicht pauschal ausgeschlossen werden kann.
Aufgrund der eher geringwertigen ökologischen Ausprägung der im Plangebiet vorhandenen Biotope
und der anthropogenen Störung durch angrenzende Siedlungsnutzungen ist eine Bedeutung als Tritt-
steinbiotop oder Rastplatz jedoch nicht ersichtlich. Denn im Umfeld des Plangebiets bestehen Aus-
weichmöglichkeiten, beispielsweise in der Nähe des Saeffeler Baches, die für ziehende Arten deutlich
attraktiver sein sollten. Zudem bereitet die Planung keine Nutzungen vor, die zu möglichen Barriere-
wirkungen für überfliegende Arten führen. In diesem Zusammenhang sind planbedingte Konflikte
nicht ersichtlich.

Insgesamt sind keine Konflikte mit den vorliegend relevanten naturschutzfachlichen Schutzgebieten
ersichtlich.

2.4 Wasser-, Hochwasser- und Starkregenschutz

Wasserrechtliche Schutzgebiete ergeben sich aus dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Laut diesem
sind Wasserschutzgebiete (§ 51 WHG), Heilquellen (§ 53 WHG), Überschwemmungsgebiete (§ 76
WHG), Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten (§ 78b WHG) und Hochwasserent-
stehungsgebiete (§ 78d WHG) hinsichtlich einer Betroffenheit zu untersuchen.

Auf der Grundlage der Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden
Hochwasserschutz (BRPHV) werden zudem die Hochwasserrisikokarte, die Hochwassergefahrenkarte
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und die Starkregengefahrenhinweiskarte in die Betrachtung einbezogen. Hierfür wird auf den
„Klimaatlas NRW“ zurückgegriffen (LANUV NRW, 2023).

Die Auswertung der Wasserschutzgebiete und Heilquellen erfolgt auf Basis der Datenbank ELWAS-
WEB (MUNV NRW, 2023 b). Überschwemmungsgebiete sowie Risikogebiete außerhalb von Über-
schwemmungsbieten werden mithilfe der Hochwasserrisikokarte ermittelt. Hochwasserentstehungs-
gebiete wiederum „sollen künftig durch die Länder als Rechtsverordnung ausgewiesen werden“
(BMUV, 2016). Dies ist zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht geschehen.

Trinkwasser und Heilquellen

Das Plangebiet wird von keinen festgesetzten oder geplanten Trinkwasserschutzgebieten überlagert.
Heilquellen sind im linksrheinischen NRW nicht vorhanden und insofern mit abschließender Sicher-
heit nicht von der Planung betroffen.

Hochwasser und Starkregen

Gemäß der Starkregenhinweiskarte ist das Plangebiet bei seltenen und extremen Wetterereignissen
von Wasseransammlungen betroffen. Diese treten in geringem Maß im nördlichen Bereich des Plan-
gebiets auf (bis zu 15 cm). Diesbezüglich können auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung Maß-
nahmen getroffen werden, mit denen sichergestellt wird, dass die Flächen bebaubar sind. Die Belange
stellen die Vollziehbarkeit der Planung nicht infrage.

Im Plangebiet befinden sich keine Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten (§ 78 b
WHG) oder Überschwemmungsgebiete i. S. d. § 76 WHG.

3 DARSTELLUNGEN
(§ 5 Abs. 2 BauGB)

3.1 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ist der zeichnerischen Abgren-
zung in der Planzeichnung zu entnehmen. In den räumlichen Geltungsbereich wurden die Flächen
aufgenommen, die für die Umsetzung des geplanten Vorhabens sowie zur Förderung einer städte-
baulich geordneten Entwicklung erforderlich sind.

3.2 Art der baulichen Nutzung
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB)

Im Geltungsteilbereich erfolgt die Darstellung als „Wohnbauflächen“, da die Fläche vorwiegend dem
Wohnen dienen soll.
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4 PLANDATEN
Fläche Bestand Planung

Räumlicher Geltungsbereich 1,96 ha 1,96 ha

Wohnbauflächen 0 ha 1,96 ha

Flächen für die Landwirtschaft 1,96 ha 0 ha
Tabelle 1: Plandaten

5 AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG

5.1 Umweltprüfung

Die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen werden in einer Umweltprüfung ermittelt
und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht bildet gemäß § 2a Satz 3
BauGB einen gesonderten Teil der Begründung.

5.2 Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB besteht bei der Inanspruchnahme von landwirtschaftlich, als Wald oder für
Wohnzwecke genutzten Flächen eine Begründungs- und Abwägungspflicht. Durch die Planung
kommt es zur Inanspruchnahme von bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen.

Vor diesem Hintergrund kann zunächst festgehalten werden, dass keine Standortalternativen beste-
hen, die für die Umsetzung der Planungsziele geeignet sind und derzeit keiner Nutzung der Landwirt-
schaft, des Waldes oder der Wohnzwecke unterliegen – beispielsweise in Form von Brachflächen
oder Baulücken. Zudem wird die Fläche im Entwurf zur Neuaufstellung des Regionalplans als ASB
festgelegt. Somit wurde der Flächenbedarf bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkannt. Inso-
fern ist die Inanspruchnahme von Flächen der vorgenannten Kategorien zur Umsetzung der Pla-
nungsziele unumgänglich (vgl. Kapitel 1.1 und 1.5).

Aus diesen Gründen wird der Umsetzung des geplanten Vorhabens ein höheres Gewicht eingeräumt
als der Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen.
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